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Endspurt bei der Förderung von 
Rußpartikelfiltern zur Pkw-Nachrüstung 
 
• 330 Euro nur bei Einbau bis zum 31. Dezember 2009 
• Auch ab 1. Januar 2010 gibt es gute Gründe für den Filter 
• De-minimis-Zuschuss für schwere Nutzfahrzeuge auf 3.600 Euro erhöht 
 
Königswinter, 18. November 2009 – Die Nachrüstung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit 

umweltfreundlichen Rußpartikelfiltern ist unkompliziert und spart bares Geld: Pkw-Besitzer 

kommen bekanntlich seit August in den Genuss von 330 Euro Prämie direkt aufs Konto. Für die 

Besitzer von schweren Nutzfahrzeugen wurde die Förderung der Nachrüstung über das De-

minimis-Programm des Bundes ab 2010 sogar von 2.000 auf bis zu 3.600 Euro je Fahrzeug 

angehoben. 

 

Bei beiden Fördermaßnahmen drängt jedoch die Zeit. Vor allem Pkw-Besitzer sollten 

unverzüglich nachrüsten, wenn sie sich die 330 Euro Zuschuss noch sichern wollen: Die Frist 

läuft Ende dieses Jahres ab. Die Anträge auf Auszahlung der Barprämie können zwar noch bis 

zum 15. Februar beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden; 

der Filter muss aber laut Förderrichtlinie zwingend bis zum 31. Dezember im Fahrzeug verbaut 

sein. Die Werkstätten rechnen daher für die letzten Wochen der Förderung mit einem Ansturm. 

Wer eventuelle Wartezeiten über den 31. Dezember hinaus und damit den Verlust der 

Barprämie vermeiden will, sollte also sofort in Aktion treten. Sonst müssen die Kosten der 

Nachrüstung von durchschnittlich 650 Euro allein getragen werden. Zur Deckung der 

Nachfrage hat TWINTEC seine Produktion über das gesamte Partikelfilter-Sortiment deutlich 

erhöht. 

 

Doch auch ohne Förderung gibt es gute Gründe für die Nachrüstung. Die Strafsteuer für Pkw 

ohne Filter gilt noch bis 2011. Zudem erhöht sich der Druck auf die Autofahrer durch die 

sukzessive Verschärfung der Einfahrbedingungen in die Umweltzonen. In Berlin und Hannover 

dürfen ab dem 1. Januar 2010 bereits nur noch Autos einfahren, die die grüne 

Feinstaubplakette haben. Diese erhalten beispielsweise Autofahrer, die ihr Fahrzeug der 

Emissionsklasse Euro 3 (gelbe Plakette) mit einem Rußpartikelfilter von TWINTEC nachrüsten. 



 

 

Für Euro-2-Wohnmobile bietet TWINTEC seit kurzem ein System an, dass diesen Fahrzeugen 

statt der roten ebenfalls die grüne Plakette verschafft. Ein Partikelfilter garantiert also auf lange 

Sicht uneingeschränkte Mobilität - und erhöht zudem den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs 

erheblich: Gerade in den Städten mit Umweltzonen und in deren Umland hat sich in den 

vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass Diesel-Pkw ohne Partikelfilter kaum noch 

nachgefragt werden.  

 

Für die Halter schwerer mautpflichtiger Nutzfahrzeuge wird die Nachrüstung 2010 noch 

günstiger: Im Rahmen des „De-minimis-Programms“ des Bundes zur Förderung der Sicherheit 

und Umwelt in Unternehmen des Güterkraftverkehrs wurde der Zuschuss von bis zu 2.000 

Euro pro Nachrüstung nun auf 3.600 Euro erhöht und damit fast verdoppelt. Die seit dem 1. 

Januar 2009 gültige neue Mauthöheverordnung sieht ohnehin Mauteinsparungen für 

nachgerüstete Fahrzeuge vor. Dazu gibt es die grüne Feinstaubplakette. Nicht zu vergessen: 

Wie bei den Pkw haben nachgerüstete Nutzfahrzeuge einen höheren Wiederverkaufswert. 

 

Nach Abzug der De-minimis-Förderung verbleibt für den Halter nur noch ein Eigenanteil von 

wenigen Hundert Euro. Dieser amortisiert sich durch die Mautersparnis von 2,1 Cent pro 

Kilometer im  Durchschnitt schon nach etwa 20.000 km. Ab 1. Januar 2011 verdoppelt sich die 

Mautspreizung sogar auf 4,2 Cent pro Kilometer. Also höchste Zeit, das Förderjahr 2010 voll 

auszunutzen. Anträge können bereits seit dem 1. November wieder gestellt werden. Mit der 

Nachrüstung darf allerdings nicht vor dem 1. Januar 2010 begonnen werden. Für die 

Beantragung und die Bewilligung der Fördermittel ist wie gehabt das Bundesamt für 

Güterverkehr (BAG) zuständig. Antragsfrist für eine Förderung im Jahr 2010 ist der 31. März 

nächsten Jahres. Wer bis dahin keinen Antrag gestellt hat, verliert unwiderruflich die mögliche 

Förderung für 2010. 

 

Weitere Informationen:    www.bafa.de     www.bag.bund.de     www.twintec.de 
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